
DeryChef des Distrikts Krakau 
Präsidium.

Krakau, den 24.1.1940

A n o r d n u n g  Mr. 6.

Betritft; Beschlagnahme zur Versorgung der Ordnungspolizei.

Der Befehlshaber der Ordnungspolizei beim General
gouverneur für die besetzten polnischen Gebiete 
gibt mit Funkspruch bekannt:
Mit Rücksicht auf die im ganzen Generalgouvernement 
vorliegende schwierige Ernährungs-und Versorgungslage 
verbiete ich hiermit ab sofort bis auf weiteres 
alle Beschlagnahmungen von Waren jeder Art zum 
Zwecke der Versorgung der Ordnungspolizei.(u.Zwar 
sowohl der Polizeigruppe, wie? des Einzeldienstes 
einschließlich aller zugeteilten Verlande).
Die Männer der Ordnungspolizei und der zugeteilten 
Verbinde müssen mit dem auskommen, was ihnen dienst
lich geliefert wird.
Die Kreishauptmänner haben event. Verstösse gegen 
diese Anordnung umgehendst fernmündlich , durch 
Kuriere usw. hierher zu berichten.

gez. W ä c h t e r
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Eormalverteiler!




